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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Ab 1. August 2026 werden Kinder, die im Schuljahr 2026/2027 oder

in den folgenden Schuljahren die erste Klassenstufe besuchen, ab dem
Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe einen Anspruch auf
Förderung in einer Tageseinrichtung gem. § 24 Abs. 4 SGB VIII im Umfang
von acht Stunden täglich haben. Es handelt sich hierbei um eine Leistung
der Kinder- und Jugendhilfe, welche insbesondere von Trägern der freien
Jugendhilfe in Tageseinrichtungen erbracht wird. Kraft gesetzlicher Fiktion
wird dieser Anspruch auch im zeitlichen Umfang des Unterrichts sowie der
Angebote der Ganztagsgrundschulen als erfüllt gelten.
Besondere Aufmerksamkeit ist in diesem Zusammenhang auch den schul-
freien Zeiten geschuldet. Der Rechtsanspruch wird nämlich auch in den Feri-
enzeiten zu erfüllen sein. Mit dem aktuell im Gesetzgebungsverfahren befind-
lichen Gesetz zur Stärkung der Angebote der Jugendarbeit im Ganztag
während der Schulferien soll die Möglichkeit eröffnet werden, den Anspruch
in den Schulferien auch durch Angebote der Jugendarbeit eines öffentlichen
Trägers oder eines anerkannten freien Trägers zu erfüllen. Diese intendierte
Verlagerung der Leistungserbringung von Angeboten der Tageseinrichtungen
zu Leistungen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII kann man zunächst als
nachvollziehbaren pragmatischen Versuch werten, bestehende Strukturen
nutzbar zu machen und kommunale Handlungsspielräume zu erweitern.
Bei näherer Betrachtung wirft die geplante Regelung jedoch erhebliche recht-
liche und fachliche Fragen auf. So steht die Umsetzung der Jugendarbeit im
ureigenen Wirkungsbereich bereits vor riesigen Herausforderungen. Die seit
10. Juni 2021 rechtlich verpflichtend vorgegebene inklusive Leitungserbrin-
gung gem. § 11 Abs. 1 S. 3 SGB VIII wird bisher trotz eindeutiger gesetzlicher
Vorgaben kaum eingelöst. Seit vielen Jahren wird zudem flächendeckend ge-
gen die aus § 79 Abs. 2 S. 2 SGB VIII unbedingt folgende Finanzierungspflicht
verstoßen. Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln wird bundes-
weit „ein angemessener Anteil für die Jugendarbeit“ seit vielen Jahren nicht
mehr bereitgestellt. Die von den Leistungserbringern zu stemmenden „ange-
messenen Eigenleistungen“ i.S.d. § 74 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB VIII steigen stän-
dig an, sodass immer größere Defizite von den Leistungserbringern hinzuneh-
men sind.
Diese Entwicklung ist auch vor dem Hintergrund der erheblichen Bedeu-
tung der Jugendarbeit als infrastrukturelles Leistungsangebot des präventi-
ven Kinderschutz mit Sorge zu betrachten. Es ist ein Widerspruch in sich,
einerseits die Bedeutung infrastruktureller Leistungsangebote im Sozial-
raum für einen gelingenden präventiven Kinderschutz zu betonen und an-
dererseits genau diese Leistungsangebote durch eine stark defizitäre Fi-
nanzierung zu schwächen. Auch ist zu hinterfragen, ob der notleidende
Patient Jugendarbeit tatsächlich eine Art Ausfallbürge für die absehbare
Nichtumsetzung des Rechtsanspruchs nach § 24 Abs. 4 SGB VIII in schul-
freien Zeiten sein sollte.

Ihr

Prof. Dr. Jan Kepert
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